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Vorwort

Wie andere Fach- und Rechtsgebiete auch, so unterliegt das Völkerrecht mit 
seiner Dogmatik zyklischen Trends und Wellenbewegungen. In den Neunzi-
ger- und Zweitausenderjahren waren unter Schlagwörtern wie Konstitutiona-
lisierung oder Objektivismus Denkansätze weit verbreitet, die das Völkerrecht 
einer auf verfassungsrechtlicher Grundlage errichteten objektiven Rechtsord-
nung anzunähern suchten. Damit ging eine verringerte Betonung des Konsens-
prinzips einher: Verfassungen schaffen eine institutionalisierte Rechtsordnung 
mitsamt Begründung einer Gesetzgebungsinstanz, der die Befugnis verliehen 
wird, abgeleitete Normen zu erlassen, ohne dass ihre Geltung gegenüber den 
Normunterworfenen von deren Zustimmung im Einzelfall abhinge. In jüngerer 
Zeit sind demgegenüber wieder entgegengesetzte Ansätze im Vormarsch be-
griffen. Sie richten den Blick auf das bereits im klassischen Völkerrecht zen-
trale voluntaristische Prinzip, das den Geltungsgrund völkerrechtlicher Normen 
im Konsens der Normunterworfenen sieht, welcher entweder in Form des Ab-
schlusses völkerrechtlicher Verträge oder durch die Schaffung von positivem 
Gewohnheitsrecht über consuetudo und opinio iuris erteilt wird.

Diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle des Konsenses im Völ-
kerrecht schlagen sich nicht zuletzt in unterschiedlichen Verständnissen vom 
Wesen völkerrechtlicher Verträge nieder: Sollten sie in einer Analogie zu natio-
nalen Rechtsordnungen eher als Instrument der Legislative, vergleichbar einem 
nationalen Gesetz, gesehen werden oder als synallagmatisches Rechtsgeschäft 
unter Gleichen, analog zu Verträgen im Zivilrecht? Je mehr Bedeutung dem 
voluntaristischen Element beigemessen wird, desto eher wird die Zivilrechts-
analogie in den Vordergrund rücken. Zentraler Teil des kontraktualistischen 
Verständnisses ist der Grundsatz von der Relativität der Schuldverhältnisse, der 
traditionell mit der lateinischen Formel pacta tertiis nec nocent nec prosunt aus-
gedrückt wird: Verträge schaffen für Dritte, die nicht Vertragspartei sind, nur 
mit deren Zustimmung Rechte oder Pflichten. Die dogmatische Oszillation zwi-
schen Voluntarismus und Objektivismus hat daher auch Auswirkungen auf die 
Interpretation des pacta-tertiis-Grundsatzes und die Bedeutung, die ihm beige-
messen wird: Je stärker ein Autor zum Konsensprinzip tendiert, desto höher ist 
konsequenterweise der Stellenwert, den er diesem Prinzip beimessen wird.

Die vorliegende Arbeit wirft vor diesem Hintergrund einen näheren Blick 
auf das pacta-tertiis-Prinzip im geltenden Völkerrecht. Die Geltung des Prin-
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zips im Gewohnheitsrecht und in der Wiener Vertragsrechtskonvention ist un-
umstritten, doch weitaus weniger klar ist die Frage nach der Existenz von Aus-
nahmen: Selbst ausführliche Werke zur Völkerrechtstheorie beschränken sich 
hinsichtlich der Frage nach solchen Ausnahmen oft auf summarische Verweise 
auf vieldiskutierte Konzepte wie etwa die objektiven Regime, ohne die Viel-
zahl an weniger offensichtlichen, bei näherem Hinsehen jedoch durchaus in 
einem Spannungsverhältnis zu pacta tertiis stehenden Wege anzusprechen, 
über die ein Vertrag im Völkerrecht die Stellung von Nichtparteien unmittel-
bar oder mittelbar berühren kann. Hier setzt die vorliegende Arbeit an: Sie be-
trachtet Fallkonstellationen – vorzugsweise solche, die unter pacta-tertiis-Ge-
sichtspunkten bislang wenig diskutiert wurden – , in denen nach dem positiven 
Völkerrecht eine Drittwirkung auf Nichtparteien vorliegen könnte. Von diesem 
strikt de lege lata ausgehenden Befund ausgehend, versucht sie dann zu er-
mitteln, ob diese beobachtete Drittwirkung mit dem pacta-tertiis-Grundsatz in 
Einklang gebracht werden kann, ohne den bequemen, aber axiomatischen und 
daher analytisch etwas zu wohlfeil wirkenden Ausweg nehmen zu müssen, dass 
hier schlichtweg eine Ausnahme vom Grundsatz vorliege, die keiner weiteren 
dogmatischen Untersuchung bedürfe. Neben dieser wissenschaftstheoretischen 
Präferenz, die man mit etwas bösem Willen als reine Geschmacksfrage abtun 
mag, sprechen auch normentheoretische und positivistische Überlegungen da-
gegen, voreilig die Existenz einer echten Ausnahme zu postulieren: Worin soll 
der Geltungsgrund, der die Bindungswirkung einer Vertragsnorm rechtfertigt, 
liegen, wenn Dritte dem Vertrag nie zugestimmt haben?

Die Arbeit wurde im Wintersemester 2018/19 vom Fachbereich Rechtswis-
senschaft der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a. M. als Inau-
guraldissertation angenommen. Das Manuskript wurde im August 2018 abge-
schlossen und eingereicht, entsprechend ist auch der Stand der berücksichtigten 
Literatur und Rechtsprechung, vorbehaltlich einiger kleinerer Ergänzungen, die 
auf Anregungen der Gutachter zurückgehen. Nicht berücksichtigt werden konn-
te daher insbesondere das Gutachten des IGH vom Februar 2019 zum Streit um 
die Chagos-Inseln, welches – neben den auf der Hand liegenden Rechtsfragen 
um Entkolonialisierung, Souveränität und die Menschenrechte der umgesiedel-
ten Bewohner – auch einen interessanten pacta-tertiis-Punkt aufwirft: Wenn 
Großbritannien, wie vom IGH gefordert, die Inseln an Mauritius übergibt, wirkt 
dann der zwischen Großbritannien und den USA abgeschlossene Pachtvertrag 
über die Insel Diego Garcia, auf der sich eine bedeutende amerikanische Mi-
litärbasis befindet, weiter? Meine tentative Antwort lautet ja: Obwohl der IGH 
die Entkolonialisierung von Mauritius unter Ausschluss der Chagos-Inseln für 
völkerrechtswidrig hielt, so dürfte die Übergabe der Inseln an Mauritius doch 
zu einem Souveränitätsübergang ex nunc, nicht ex tunc, führen, so dass eine 
Zession von Großbritannien an Mauritius nach den in Kapitel XI.3 dargestellten 
Grundsätzen die Rechte der USA aus der Pacht unberührt lassen dürfte (vorbe-
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haltlich natürlich einer etwaigen Nachverhandlung zwischen Mauritius und den 
USA). Dasselbe Ergebnis ließe sich mit anderer Terminologie auch über das 
Konzept der radizierten Verträge im Recht der Staatensukzession begründen. 
Eine detaillierte Erörterung dieser Frage liegt freilich außerhalb der Grenzen 
der vorliegenden Arbeit.

Wie jedes Promotionsprojekt, so wäre auch dieses ohne kontinuierlichen 
seelischen Beistand im näheren Umfeld nicht möglich gewesen – dafür meinen 
Freunden und Verwandten herzlichen Dank.

Frankfurt am Main, im März 2019 Andreas Witte
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Erster Teil

Allgemeines

I. Einleitung

1. Gegenstand der Untersuchung

„In what sense is international law law?“1 – Diese provokante Frage, die sich 
jeder am Völkerrecht interessierte Jurist in Studium oder Praxis von Kollegen, 
die sich auf andere Gebiete spezialisieren, anhören muss, bringt ein verbreitetes 
Gefühl des Unwohlseins auf den Punkt: Im Vergleich zu nationalen Rechtsord-
nungen zeichnet sich das Völkerrecht durch einen rudimentären Mechanismus 
zur Ahndung und Beendigung von Rechtsverstößen (enforcement) sowie einen 
dezentralen Prozess der Rechtssetzung aus. Da es keine übergeordnete hoheitli-
che Gewalt mit legislativen, exekutiven und judikativen Befugnissen gibt, bleibt 
es den Völkerrechtssubjekten selbst überlassen, „ihr“ Recht zu formen, weiter-
zuentwickeln und durchzusetzen. Sie bilden also zugleich die Gemeinschaft der 
Rechtssetzenden, die Gemeinschaft der das Recht Durchsetzenden und die Ge-
meinschaft der dem von ihnen selbst gesetzten Recht Unterworfenen.

Neben dem Gewohnheitsrecht ist dabei der Vertrag das zentrale Instrument 
zur Setzung neuer oder Abänderung bestehender Rechtsnormen im Völkerrecht. 
Er führt zu der – wiederum im Vergleich zu nationalen Rechtsordnungen kurio-
sen – Situation, dass sich der Bestand der materiellen Regeln, an die die Völker-
rechtssubjekte gebunden sind, von Subjekt zu Subjekt unterscheidet: Jeder Teil-
nehmer am Völkerrechtsverkehr ist nur an die Verträge gebunden, deren Partei 
er selbst ist. Das Völkerrecht besitzt also – von den sehr wenigen, universell 
geltenden ius-cogens-Normen abgesehen – nicht den Charakter eines einheit-
lichen, von einem „Weltgesetzgeber“ gesetzten Rechts, sondern den eines Ge-
flechts zahlloser bilateraler und multilateraler Beziehungen der Völkerrechts-
subjekte untereinander.

Dieser Umstand wird aus Sicht des Rechts der völkerrechtlichen Verträge 
oft mit dem Schlagwort pacta tertiis nec nocent nec prosunt umschrieben: Ver-
träge bringen Dritten (die keine Partei des Vertrags sind) weder Schaden noch 

1 So der Titel einer Podiumsdiskussion, deren Beiträge bei American Society of Internatio-
nal Law (Hrsg.), Proceedings of the Annual Meeting 2009, 155 veröffentlicht wurden. Ähnlich 
D’Amato, Northwestern University School of Law Faculty WP 103 (2010): „Is International 
Law Really ‚Law‘?“
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Nutzen. Der Grundsatz ist seit Jahrhunderten gewohnheitsrechtlich anerkannt2 
und ist mittlerweile in Artikel 34–38 des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge von 19693 (Wiener Vertragsrechtskonvention, kurz WVRK) 
kodifiziert. De lege lata kann die Rechtslage wie folgt zusammengefasst wer-
den: Ein völkerrechtlicher Vertrag kann Rechte und Pflichten für Dritte (wobei 
„Dritter“ jede Nichtvertragspartei ist4) nur mit deren Zustimmung begründen. 
Bei Verträgen, die ein Recht des Dritten begründen (sog. Vertrag zu Gunsten 
Dritter) wird diese Zustimmung großzügig, aber widerleglich gemäß Artikel 36 
WVRK vermutet; bei Verträgen, die eine Pflicht des Dritten begründen (sog. 
Vertrag zu Lasten Dritter), muss die gemäß Artikel 35 WVRK erforderliche An-
erkennung ausdrücklich und in Schriftform erklärt werden. Im Fall einer ein-
getretenen Drittwirkung des Vertrags regelt Artikel 37 WVRK, wiederum nach 
Vertrag zu Gunsten und zu Lasten Dritter differenzierend, die Modalitäten für 
Änderungen des drittwirkenden Vertrags; und die Möglichkeit zu einer Bin-
dung an den Inhalt eines Vertrags ohne eigene Parteistellung kraft Gewohn-
heitsrechts bleibt kraft des (deklaratorischen) Artikels 38 WVRK unberührt. 
Mit Ausnahme von Formvorschriften mit sekundärer Bedeutung5 ist unstreitig, 
dass diese Regelungsinhalte über die WVRK hinaus auch Bestandteile des Völ-
kergewohnheitsrechts sind.

Im Schrifttum werden dabei die Details der Frage nach der Drittwirkung 
von Verträgen oftmals ausgeblendet: Selbst ansonsten umfangreiche Werke und 
Darstellungen zum Völkerrecht6 beschränken sich bei der Diskussion der Dritt-
wirkung oft auf bloße Zusammenfassungen des pacta-tertiis-Grundsatzes und 
der WVRK-Bestimmungen, gelegentlich ergänzt um einen knappen Verweis 

2 Salerno, in: Cannizzaro (Hrsg.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, 
225 (229) spricht dem pacta-tertiis-Grundsatz den Status eines allgemeinen Rechtsgrundsat-
zes und einer Rechtsquelle des Völkerrechts ab. Diese Aussage überrascht in ihrer Absolutheit 
und würde, wenn sie tatsächlich in dieser Radikalität gemeint wäre, eine extreme Außenseiter-
position darstellen; die Geschichte des Völkerrechts weist unzählige Belege für die Anerken-
nung des pacta-tertiis-Grundsatzes auf. Die Aussage dürfte allerdings weniger weitreichend 
gedacht sein, um die Bindungswirkung von objektiven Regimen gegenüber Dritten zu erklä-
ren; für einen Erklärungsansatz, der dies ohne Verstoß gegen pacta tertiis zu bewerkstelligen 
sucht, siehe Abschnitt XI.

3 UN Treaty Series, Bd. 1155, 331.
4 Artikel 2 Abs. h WVRK. Damit ist der Sonderfall des Artikels 18 WVRK ausgeklam-

mert. Für den Zeitraum, in dem dieses Verbot greift (also zwischen Unterschrift und Ratifika-
tion oder Inkrafttreten des Vertrags) gilt ein Verbot von Handlungen, die Ziel und Zweck des 
Vertrags vereiteln würden, das aber hinter der echten Bindungswirkung eines in Kraft befindli-
chen Vertrags zurückbleibt; dazu Charme, GWJILE 1991, 71). Dieses sog. Frustrationsverbot 
ist kein Fall der Drittwirkung eines Vertrags.

5 Siehe hierzu Zweiter Teil, Fußnote 235 und begleitender Text.
6 Beispielhaft seien hier genannt: Geiger, Eintrag „Verträge, allgemeines“ in: Seidl-Ho-

henveldern (Hrsg.), Lexikon des Rechts – Völkerrecht, 472 (477); Stein/von Buttlar/Kotzur, 
Völkerrecht, Rdnr. 113–121; Shaw, International Law, 72 und 703–705; Crawford, Brownlie’s 
Principles of Public International Law, 384–386.



 I. Einleitung 3

auf objektive Regime (bei denen es sich um die meistdiskutierte vorgebliche 
Ausnahme von diesem Grundsatz handelt; siehe hierzu Abschnitt XI) oder Ar-
tikel 2 Abs. 6 UN-Charta (siehe hierzu Abschnitt XII).

An dieser Lakonität setzt die vorliegende Arbeit an. Sie versucht, das Phä-
nomen der Drittwirkung völkerrechtlicher Verträge umfassender und struktu-
rierter zu untersuchen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht so sehr Fallkonstel-
lationen des Vertrags zu Gunsten Dritter – bei diesen wird angesichts der oben 
dargestellten großzügigen Vermutung für die Zustimmung des Dritten ein Ver-
stoß gegen den pacta-tertiis-Grundsatz selten sein, da die Anwendung dieses 
Grundsatzes in aller Regel zu einer Bejahung der erforderlichen Zustimmung 
führen dürfte; zudem ist das Konfliktpotential in solchen Konstellationen ge-
ringer, weshalb kaum geeignete Fallstudien, idealerweise mit Entscheidungen 
eines internationalen Gerichts, zur Verfügung stehen. Auch Fälle des echten 
Vertrags zu Lasten Dritter, also mit direkter Begründung einer unmittelbaren 
Rechtspflicht des Dritten, stehen nicht im Fokus der Untersuchung – für solche 
Fälle ist die Rechtslage, dass die pflichtbegründende Klausel ohne die Zustim-
mung des betroffenen Dritten diesem gegenüber unwirksam ist, sowohl von der 
lex lata als auch vom subjektiven Rechtsempfinden her so unumstritten, dass 
auch insoweit kaum aufschlussreiche Fälle auftreten. Stattdessen konzentriert 
sich die vorliegende Arbeit primär auf Situationen, in denen einem Dritten aus 
einem völkerrechtlichen Vertrag zwar keine unmittelbare Pflicht, aber doch ein 
wie auch immer gearteter rechtlicher Nachteil erwächst. Dann kommt die Frage 
auf, ob dieser Nachteil dem Dritten zugemutet werden kann, wenn er nicht Par-
tei des Vertrags ist, auf den der Nachteil zurückgeht.

Es läge nahe, in solchen Fällen die Einschlägigkeit des pacta-tertiis-Grund-
satzes von vornherein zu verneinen, indem man derartige Drittwirkungen von 
Verträgen auf den Status eines bloßen Rechtsreflexes reduziert, der von den 
echten Verträgen zu Gunsten oder zu Lasten Dritter zu unterscheiden sei7. 
Das Konzept des bloßen Rechtsreflexes, das von unmittelbareren Eingriffen 
in Rechtspositionen zu unterscheiden ist, ist im deutschen Recht seit Langem 
anerkannt8 und wird vom deutschen Schrifttum auch auf das Europarecht über-
tragen, obgleich der EuGH den Begriff selbst nicht verwendet9.

7 Z. B. Geiger, Eintrag „Verträge, allgemeines“ in: Seidl-Hohenveldern (Hrsg.), Lexikon 
des Rechts – Völkerrecht, 472 (477); Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, Rdnr. 115.

8 Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, 372.
9 So z. B. die Interpretation von Rechtsprechung des EuGH zur mittelbaren Drittwir-

kung von Richtlinien bei Krieger, Die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des deut-
schen Rechts, Fn. 362. – Es sind nur zwei Quellen ersichtlich, in denen die Terminologie vom 
„Rechtsreflex“ in der Jurisprudenz des EuGH auftaucht; bei beiden handelt es sich um Schluss-
anträge von Generalanwälten: Die von GA Trstenjak in EuGH Rs. C-445/06 – Danske Slag-
terier, ECLI:EU:C:2008:464, Tz. 72 (unter Verweis auf deutsches Schrifttum) und die von GA 
Roemer in EuGH Rs. 6/68 – Zuckerfabrik Watenstedt GmbH / Rat, ECLI:EU:C:1968:34 (in der 
deutschen Druckausgabe auf S. 628).
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Damit sollte die Diskussion aber nicht enden. Zum Ersten werden die in den 
beiden Hauptteilen dieser Arbeit diskutierten Fallstudien zeigen, dass in vielen 
dieser konkreten Fälle die Frage nach der Drittwirkung des Vertrags durchaus 
in casu oder zumindest im Schrifttum zu den Entscheidungen angesprochen 
wurde, obwohl es nicht um die Begründung einer unmittelbaren Pflicht ging. 
Dies deutet darauf hin, dass die pacta-tertiis-Problematik einen Anwendungs-
bereich hat, der über die vom reinen Wortlaut der WVRK erfasste Begründung 
unmittelbarer Rechte und Pflichten hinausgeht und auch indirektere Einflüsse 
des Vertrags auf die Rechtsstellung Dritter erfasst.

Zum Zweiten – und dies ist der wichtigere Punkt – droht dieses Argumenta-
tionsmuster des Rechtsreflexes den Begriff auf eine rein negative Bedeutung zu 
reduzieren: Ein Reflex wäre demnach jedes Betroffensein eines Völkerrechts-
subjekts durch einen Vertrag, von dem wertungsmäßig davon ausgegangen wird, 
dass es keine unmittelbare Begründung eines Rechts oder einer Pflicht darstellt. 
Damit ist der Reflex negativ gegenüber anderen Konstellationen abgegrenzt, 
die in der Diskussion zumeist im Mittelpunkt stehen und daher eine nähere 
Auseinandersetzung mit diesen Reflexen überschatten. Eine positive Diskussi-
on dieser Rechtsreflexe, die den Begriff mit mehr Inhalt erfüllen würde – Wel-
che Fallkonstellationen gibt es? Stellen sie schlichtweg Ausnahmen vom pac-
ta-tertiis-Grundsatz dar, oder lassen sie sich dogmatisch ohne Postulieren einer 
solchen Ausnahme erklären? Wenn ersteres, was ist die Rechtsgrundlage für 
die Existenz der postulierten Ausnahme? – findet also kaum statt. Dies birgt die 
Gefahr einer zirkulären petitio principii: Jede Situation, in der zwar eine Dritt-
wirkung eines Vertrags vorliegt, diese aber – pacta tertiis zum Trotz – für wer-
tungsmäßig akzeptabel gehalten wird, wird zum „bloßen Rechtsreflex“ erklärt 
und anschließend dieses wertungsmäßige Ergebnis mit dem apodiktischen Ver-
weis begründet, es handle sich um einen „bloßen Rechtsreflex“.

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Sie versucht, über den Wortlaut der 
WVRK hinauszugreifen und die große Menge an Beeinträchtigungen der 
Rechtsstellung Dritter durch Verträge, deren Partei sie nicht sind, zu ordnen, zu 
sortieren und zu diskutieren.

Dabei sollen bewusst auch Situationen in den Blick genommen werden, in 
denen die Möglichkeit einer Drittwirkung des Vertrags nicht auf der Hand liegt, 
sondern sich erst bei näherer Betrachtung offenbart; anschließend soll das so 
aufgeworfene Problem dann gelöst werden, indem untersucht wird, ob die ge-
fundene Drittwirkung tatsächlich nur durch Postulieren einer handfesten Aus-
nahme vom pacta-tertiis-Grundsatz erklärbar ist. Die grundlegende Philosophie 
der Arbeit ist dabei konservativ – nicht im politischen, sondern im dogmati-
schen Sinn: Stets wird versucht, die Drittwirkung des Vertrags in den einzel-
nen Fallstudien auf einem konzeptionell-dogmatischen Weg, der das Postulie-
ren einer Ausnahme vom pacta-tertiis-Grundsatz vermeidet, zu erklären. Nur 
dort, wo es absolut unumgänglich ist – wo also eine Drittwirkung eines Vertrags 
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beobachtet wird, die sich anders als durch die Bejahung einer Ausnahme vom 
Grundsatz nicht erklären lässt – soll eine solche Ausnahme angenommen wer-
den. Selbst in solchen Fällen wird versucht, den Umfang und die Reichweite 
dieser Ausnahme so eng wie möglich zu gestalten, um den im Sinne des Grund-
satzes der gleichberechtigten Existenz der Staaten untereinander fundamentalen 
pacta-tertiis-Grundsatz nicht weiter als unvermeidbar auszuhöhlen.

Man mag diesen Ansatz – neben einem Bekenntnis zum Konsensprinzip in 
der Völkerrechtswissenschaft, welcher in Abschnitt XV. 2.b bei der Erörterung 
der Ergebnisse dieser Untersuchung und ihrer Implikationen näher zu recht-
fertigen sein wird – als eine Ausprägung des in der Wissenschaftstheorie ver-
breiteten Prinzips von „Ockhams Rasiermesser“10 interpretieren: Der einfache-
re von mehreren tauglichen (d. h. das beobachtete Phänomen zufriedenstellend 
erklärenden) Erklärungsansätzen verdient im Zweifel den Vorzug vor einem 
komplizierteren Ansatz. Hierbei bedeutet „einfach“ im gegenwärtigen Kontext: 
Ohne das Postulieren neuer Ausnahmen von einem als fundamental angese-
hen Grundsatz auskommend – entia non sunt multiplicanda praeter necessi-
tatem (wobei unter entia Annahmen, Ausnahmen und Postulate zu verstehen 
sind). Der methodische Ansatz für die einzelnen Fallstudien kann damit als Ab-
folge von zwei Schritten mit teilweise entgegengesetzter Richtung aufgefasst 
werden: In einem ersten Schritt werden Konstellationen identifiziert, die über-
haupt unter pacta-tertiis-Gesichtspunkten Fragen aufwerfen, indem sie nämlich 
zumindest den Anschein erwecken, als ob hier ein Vertrag eine Drittwirkung 
auf Nichtparteien ausübt, die eine Ausnahme vom pacta-tertiis-Grundsatz dar-
stellen könnte. Besonderen Wert ist hier auf Originalität zu legen, indem näm-
lich – über die Klassiker im einschlägigen Schrifttum wie etwa die objektiven 
Regime hinaus – Konstellationen untersucht werden, die bislang nicht oder nur 
oberflächlich aus dem pacta-tertiis-Blickwinkel betrachtet wurden. Dieser erste 
Schritt dient daher dazu, Drittwirkungsprobleme aufzuwerfen und zu identifi-
zieren. In einem zweiten Schritt wird sodann versucht, das eben aufgeworfene 
Problem wieder zu lösen. Die präferierte Lösung liegt dabei – im Einklang mit 
„Ockhams Rasiermesser“ – in einer Interpretation der jeweiligen Fallstudie, die 
die in der Fallstudie beobachtete Drittwirkung eines Vertrags zu erklären ver-
mag, ohne eine Ausnahme vom pacta-tertiis-Grundsatz postulieren zu müssen. 

10 Englisch „Occam’s razor“. Für wissenschaftstheoretische Abhandlungen des Grundsat-
zes (einschließlich seiner Grenzen) siehe Hörz, Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 2010, 11 
und Baker, Eintrag „Simplicity“ in: SEP, 2016. Für eine Anwendung im Rahmen des Völker-
rechts siehe Rubin, Ethics and Authority in International Law, 5 f., im Europarecht die Schluss-
anträge von GA Jääskinen in EuGH Rs. C-409/13 – Rat / Kommission („Makrofinanzhilfen“), 
ECLI:EU:C:2014:2470. Für eine eher philosopisch inspirierte Eulogie des Grundsatzes und 
seiner Anwendung in der Rechtswissenschaft siehe Loevinger, MULL 1962, 209. Für eine In-
terpretation konkreter, spezifisch rechtswissenschaftlicher, Grundsätze (Normenklarheit, Jus-
tiziabilität) als Ausprägung von „Ockhams Rasiermesser“ siehe Wall, ZEV 2011, 3 (7).
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Es wird also stets versucht, die im ersten Schritt als möglich identifizierte Ver-
letzung von pacta tertiis im zweiten Schritt wieder auszuschließen11.

2. Übersicht über die folgende Struktur

Die Untersuchung gliedert sich in fünf Teile. Der vorliegende Erste Teil legt in 
Gestalt eines allgemeinen Teils die Grundlagen, indem er die Untersuchung ein-
leitet (Abschnitt I) sowie Parallelen zwischen völkerrechtlichen und zivilrecht-
lichen Konzeptionen von Verträgen aufreißt (Abschnitt II). Derartige Paralle-
len sind zwar stets cum grano salis zu nehmen, tauchen in der Diskussion aber 
immer wieder auf. Ferner erläutert der Erste Teil (in Abschnitt 3) die Motivation 
des Autors bei der Auswahl der einzelnen Fallbeispiele.

Der Zweite, Dritte und Vierte Teil bilden den Kern der Untersuchung. Hier 
finden sich die oben angesprochenen einzelnen Fallstudien, die dahingehend er-
örtert werden, wo genau die hierbei auftretende Drittbeeinträchtigung lag und 
ob sie dogmatisch nur im Wege einer postulierten Ausnahme vom pacta-tertiis-
Grundsatz erklärt werden kann. Jeweils mehrere sich strukturell ähnelnde Fall-
studien sind dabei unter einer gemeinsamen Überschrift gruppiert, die diese 
Struktur abstrakt zusammenfasst; so soll das Ziehen allgemeinerer Lehren aus 
den Beispielen erleichtert werden. Jeder Teil beginnt dabei mit einer Vorbemer-
kung, die die Gruppierung der Fallstudien näher erläutert, und jede Gruppierung 
von Fallstudien endet mit einem Abschnitt, der aus den erörterten Konstellatio-
nen allgemeine Lehren und Schlussfolgerungen herauszudestillieren versucht. 
Die einzelnen Fallstudien sind dabei jeweils gleich aufgebaut: Zunächst wird 
der faktische und historische Hintergrund des konkreten Falles skizziert, um 
sodann das rechtliche Problem und das in casu gefundene Ergebnis darzustel-
len. Sodann folgt auf einer abstrakteren Ebene eine Auswertung des Falles für 
die Zwecke der vorliegenden Untersuchung, d. h. unter dem Blickwinkel des 
 pacta-tertiis-Grundsatzes. Jeweils am Ende einer Gruppierung mehrerer sich 
strukturell ähnelnder Fallstudien folgt ein Absatz, der allgemeine Lehren aus 
den so zusammengefassten Fallbeispielen zieht. Exkurse sind gelegentlich ein-

11 Auch hier spiegeln sich allgemeine, d. h. über die Rechtswissenschaft hinausgreifende, 
epistemologische Konzepte wider, in diesem Fall das erstmals in der Astronomie formulierte 
„saving the phenomena“ (Duhem, Sozein ta phainomena, sowie, als Sekundärtext, Ariew, Ein-
trag „Pierre Duhem“ in: SEP, 2014): Eine wissenschaftliche Hypothese muss die empirisch 
beobachteten Phänomene (im Fall der vorliegenden Untersuchung: Eine Auswirkung eines 
völkerrechtlichen Vertrags auf Dritte) erklären können. Hierfür kommt zumeist eine Vielzahl 
verschiedener Hypothesen in Frage, die dies vermögen. „Ockhams Rasiermesser“ bietet dann 
eine Hilfestellung zur Auswahl unter den in Betracht kommenden, die Phänomene erklärenden 
Hypothesen: Eine einfache Hypothese (vorliegend: Eine, die ohne Postulieren einer Ausnah-
me vom pacta-tertiis-Grundsatz auskommt) verdient den Vorzug vor einer weniger einfachen 
(vorliegend: Einer, die eine solche Ausnahme postulieren muss).
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gestreut, wo sie weiter Licht auf den Untersuchungsgegenstand werfen oder in-
teressante dogmatische Erklärungsmuster näher ausführen.

Dabei konzentriert sich der Zweite Teil auf Fallstudien, die sich mit der 
Schaffung neuer Völkerrechtssubjekte befassen. Steht es existierenden Völker-
rechtssubjekten zu, durch Willensakt neue Völkerrechtssubjekte zu schaffen, 
deren Völkerrechtssubjektivität sodann auch gegenüber Dritten, die an diesem 
Willensakt nicht beteiligt waren, wirkt? Und können die Erschaffer des neuen 
Völkerrechtssubjekts auf diese Weise ihrer eigenen finanziellen oder delikti-
schen Haftung gegenüber Dritten ausweichen? Dies sind die Fragestellungen, 
die der Zweite Teil diskutiert.

Der Dritte Teil trägt die etwas umständliche Überschrift „Änderungen und 
Ausweitungen der opposabilité völkerrechtlicher Rechte und Tatsachen durch 
Vertrag“. Gemeint sind hier Situationen, in denen völkerrechtliche Handlungs-
möglichkeiten, fiskalisches Vermögen oder prozessuale Rechtsstellungen zwi-
schen existierenden Völkerrechtssubjekten zugeteilt oder ausgeweitet (d. h., ge-
genüber mehr Völkerrechtssubjekten wirksam als zuvor) werden sollen, und 
zwar durch Vertrag. Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit Dritte, die an die-
sem Vertrag nicht beteiligt sind, diese Zuteilung oder Ausweitung gegen sich 
gelten lassen müssen.

Der Vierte Teil befasst sich mit Fallkonstellationen, in denen die Rechts-
stellung von Dritten durch einen Vertrag, an dem sie nicht beteiligt sind, auf 
unmittelbarere Weise beeinträchtigt werden soll. Konkret geht es vor allem um 
das Phänomen der objektiven Regime, bei denen es sich um die im Schrift-
tum am intensivsten diskutierte postulierte Ausnahme von pacta tertiis handelt 
(Abschnitt XI). Auch Fälle einer Bindung Dritter an Vertragsgrundsätze (Ab-
schnitt XII) sowie die Möglichkeit zur faktischen (oder vielleicht doch recht-
lichen?) Beeinträchtigung von Verfahrensrechten durch Abkommen bestimmter 
Stimmberechtigter untereinander zum Nachteil Dritter (Abschnitt XIII) werden 
dort erörtert.

Der Fünfte Teil fasst die gefundenen Schlussfolgerungen und Ergebnisse zu-
sammen und setzt sie in Bezug zur ursprünglichen Zielsetzung der Arbeit (Ab-
schnitt XV). Ein kurzer Gesamtbefund über die gegenwärtige Bedeutung des 
pacta-tertiis-Grundsatzes aus de-lege-lata-Sicht ebenso wie de lege ferenda 
rundet die Arbeit ab (Abschnitt XVI).

3. Vorbemerkung über die Auswahl der Fallbeispiele

a) Schwerpunkt auf Fallbeispiele mit indirekten 
nachteiligen Auswirkungen auf den Dritten

Es wird auffallen, dass die meisten, wenn auch nicht alle, der diskutierten Fall-
beispiele Konstellationen sind, in denen die Auswirkung des Vertrags auf den 
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Dritten negativer Art sind: Der Dritte muss sich die Existenz eines von ihm 
nicht anerkannten Völkerrechtssubjekts, an dessen Entstehung er nicht mit-
gewirkt hat, entgegenhalten lassen; gegen ihn werden Ansprüche oder Rechte 
geltend gemacht, die dem Grunde nach oder zumindest in der Person des jewei-
ligen Rechtsinhabers nur kraft eines Vertrags bestehen, an dem er nicht mit-
gewirkt hat; und dergleichen mehr. Dies hat vor allem den Grund, dass in sol-
chen Fällen die Drittwirkung dogmatisch schwerer zu rechtfertigen ist als bei 
Verträgen mit einer für den Dritten vorteilhaften Wirkung: In Fällen nachtei-
liger Drittwirkung ist der Verstoß gegen das natürliche und naturrechtliche Ge-
rechtigkeitsempfinden, das letztlich hinter dem Konsensprinzip im Völkerrecht 
steht, besonders eklatant. Das positive Völkerrecht scheint von einer ganz ähn-
lichen normativen Wertung auszugehen, denn anders ist es nicht zu erklären, 
warum es beim Vertrag zugunsten Dritter – obwohl in Artikel 34 WVRK vor-
dergründig gleich behandelt wie der Vertrag zu Lasten Dritter – in Form einer 
weitreichenden Anerkennung impliziter oder stillschweigender Zustimmungen 
(Artikel 36 WVRK) in der Praxis deutlich großzügiger vorgeht. Wie oben in 
Abschnitt 1 erwähnt, sind aber Fälle des echten Vertrags zu Lasten Dritter, mit 
Begründung einer unmittelbaren Rechtspflicht, von geringerem Interesse als 
Fälle, bei denen die nachteilige Wirkung auf die Rechtsstellung des Dritten von 
eher indirekter Natur ist.

b) Staatsverträge aus föderalen Systemen als Quelle von Fallbeispielen

In einigen föderal organisierten Systemen reicht die Dezentralisierung der 
Staatsgewalt so weit, dass die einzelnen subnationalen Glieder unterhalb der 
Bundesebene selbst als Staaten verstanden werden, ihnen also Staatlichkeit zu-
gesprochen wird. Wie weit diese reicht, hängt vom jeweiligen Verfassungsrecht 
ab und variiert erheblich: In manchen Fällen wird den Gliedern sogar eigene 
Völkerrechtssubjektivität zugesprochen12, was allerdings nicht in allen föde-
ralen Systemen anerkannt ist und auch abstrakt für föderale Staaten im All-
gemeinen teilweise bestritten wird13. Auch dort, wo den einzelnen Gliedern die 

12 Für die deutschen Länder etwa Vedder, Intraföderale Staatsverträge, 123. Siehe auch 
Erster Teil, Fußnote 13.

13 Ein Beispiel hierfür ist Artikel 2 der interamerikanischen Konvention von Montevideo 
über Rechte und Pflichten der Staaten vom 26. Dezember 1933 (League of Nations Treaty Se-
ries, Bd. 165, 19), wonach föderale Staaten nur eine gemeinsame, Bund und Glieder umfas-
sende Staatlichkeit im Sinne des Völkerrechts besitzen. Zu verschiedenen Theorien, die inso-
weit vertreten wurden, siehe Shaw, International Law, 172 f. m. w. N. Zweifelnd Kau, in: Graf 
Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 133 (Rdnr. 161), wo den Gliedstaaten „allenfalls eine 
potentielle partielle Völkerrechtssubjektivität“ zugesprochen wird, aber keine „völkerrecht-
liche Rechtsstellung von Staaten“. Speziell für die Bundesrepublik Deutschland ist die Völker-
rechtssubjektivität der Länder vielleicht nicht ganz so „unbestritten“, wie Vedder, Intraföderale 
Staatsverträge, Fn. 14 sie darstellt: Einerseits scheint Artikel 32 Abs. 3 GG, wonach die Länder 
innerhalb ihrer eigenen Gesetzgebungskompetenzen „mit Zustimmung der Bundesregierung 
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Staatsqualität im völkerrechtlichen Sinne fehlt, wird ihnen aber doch oft die 
Qualität von Staaten im staatstheoretischen Sinne zugesprochen. Dies bedeu-
tet, dass die Glieder ihre Existenz und Legitimation aus sich selbst heraus be-
sitzen, anstatt sie aus einem vom Bund erlassenen Gründungsakt ableiten zu 
müssen; klassische Beispiele sind die Staaten der USA, die Länder der Bundes-
republik Deutschland und die Kantone der Schweiz. Das unterscheidet sie bei-
spielsweise von den countries Großbritanniens (England, Schottland, Wales, 
Nordirland), den Regionen Frankreichs und Italiens und den comunidades autó-
nomas Spaniens. Dort mag es weitreichende legislative Kompetenzen der sub-
nationalen Glieder geben, allerdings leiten diese ihre Befugnisse von der na-
tionalen Ebene ab, die bestimmte Kompetenzen auf die Glieder delegierte. Im 
echten Föderalismus gehen demgegenüber die Glieder dem Bund voraus und 
bilden diesen erst durch ihren Zusammenschluss14; sie werden vielleicht nicht 

mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen“ können, auf eine eigene Völkerrechtssubjekti-
vität hinzudeuten. Andererseits legt Artikel 22 Abs. 1 S. 2 GG („Repräsentation des Gesamt-
staates in der Hauptstadt“ in der Fassung von 2006) eher nahe, dass Bund und Länder gemein-
sam eine Staatlichkeit im Sinne der Konvention von Montevideo besitzen, denn anders wäre 
der Regelungsgehalt dieser Vorschrift kaum erklärbar: Die Repräsentation der Länder allein 
kann nicht recht zur Bundesaufgabe erklärt werden, und dass der Bund die Zuständigkeit für 
seine eigene Repräsentation besitzt, versteht sich von selbst und bedarf keiner Regelung; der 
hier angesprochene „Gesamtstaat“ dürfte daher eher das aus Bund und Ländern gemeinsam 
gebildete Konstrukt sein. Die überzeugendste (weil widerspruchsfreie) Ansicht ist die, dass 
jedenfalls im Sinne des Völkerrechts nur dieser „Gesamtstaat“ Völkerrechtssubjekt sein kann; 
wenn ein einzelnes Land der Bundesrepublik einen Vertrag nach Artikel 32 Abs. 3 GG schließt, 
so verpflichtet es dadurch völkerrechtlich nicht sich selbst, sondern diesen „Gesamtstaat“ kraft 
einer ihm durch das Grundgesetz verliehenen Vertretungsmacht für diesen. Im Außenverhält-
nis zum ausländischen Vertragspartner wird daher durch den Vertrag des Landes eine völker-
rechtliche Bindung des Gesamtstaats „Bundesrepublik Deutschland“ begründet, wobei es aber 
dem deutschen Verfassungsrecht freisteht, im Innenverhältnis die Verantwortung für die Wah-
rung des Vertrags dem jeweiligen Land zuzuweisen. Für die USA wird eine vergleichbare Kon-
struktion bei Lissitzyn, RdC 1968-III, 1 (30) abgelehnt. Auch für Deutschland entspricht diese 
Ansicht, soweit ersichtlich, nicht der Mehrheitsmeinung, ist aber für die vorliegende Unter-
suchung nicht von ausschlaggebender Bedeutung. – Der Verfasser dankt Lutz Ohlendorf für 
aufschlussreiche Diskussionen zu diesem Themenkomplex.

14 Grenzfälle und schwierig einzustufende Mischsysteme existieren freilich. Beispielswei-
se wird Kanada meist als föderales System eingestuft, obwohl dort die verfassungsrechtliche 
Vermutung dafür spricht, dass eine legislative Kompetenz beim Bund liegt, wenn sie nicht ex-
plizit den Provinzen zugewiesen wird (Artikel 91 der kanadischen Verfassung von 1867, die 
gemäß dem Constitution Act, 1982 als Teil des kanadischen Verfassungsrechts fortbesteht). In 
typischen föderalen Systemen liegt die Situation umgekehrt: Artikel 70 GG, 10. Zusatzartikel 
zur US-Verfassung (der laut United States v. Sprague (1931) 282 U. S. 716 nur deklaratorisch 
ist), Artikel 3 der schweizerischen Bundesverfassung. – Selbst in nichtdemokratischen Syste-
men ist die typische föderale Struktur gelegentlich anzutreffen. Beispielsweise sind die Ver-
einigten Arabischen Emirate weder auf Bundesebene noch auf Ebene der einzelnen Gliedstaaten 
(Emirate, von denen es sieben gibt) demokratisch verfasst; dennoch findet sich die für den „ech-
ten“ Föderalismus typische Kompetenzverteilung zwischen den beiden Ebenen, mitsamt Ver-
mutung für eine Zuständigkeit der Emirate, wenn nicht die Verfassung eine Bundeskompetenz 
vorsieht (Artikel 3 und 116 der Verfassung von 1971). Das Beispiel zeigt, dass auch in Abwe-
senheit einer horizontalen Gewaltenteilung durchaus vertikale Gewaltenteilung existieren kann.
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unbedingt chronologisch15, wohl aber denklogisch als der Existenz des Bundes 
vorgelagert gedacht.

Oft bieten solche Systeme den einzelnen Gliedstaaten auch die Möglich-
keit zum Abschluss von Abkommen untereinander. Diese werden, obwohl der 
Sprachgebrauch zwischen den verschiedenen föderalen Systemen und auch in-
nerhalb derselben variiert, im Vorliegenden als „Staatsverträge“ (da von Glied-
staaten untereinander abgeschlossen) bezeichnet, um sie terminologisch von 
völkerrechtlichen Verträgen abzugrenzen. Dies wirft aus dem Blickwinkel der 
vorliegenden Untersuchung die Frage auf, ob derartige Staatsverträge als Quel-
le für Fallstudien geeignet sind.

Typischerweise wird in nationalen Rechtsordnungen, die solche Staatsver-
träge kennen, angenommen, dass es sich bei ihnen von der rechtlichen Natur 
her um innerstaatliches, nicht um Völkerrecht handelt. Dies gilt beispielsweise 
für die Bundesrepublik Deutschland16 und die Vereinigten Staaten17, die inso-
weit als beispielhaft hervorgehoben seien18. Die Gründe hierfür dürften aller-
dings vor allem in den differenzierten Rechtsfolgen liegen, die völkerrechtliche 
Verträge – die vom Bund als nach außen hin handelnde Ebene des föderalen 
Gefüges geschlossen werden19 – nach Abschluss und Inkrafttreten innerstaat-

15 Typischerweise sind in föderalen Systemen zumindest einige Glieder auch chronolo-
gisch älter als der Bund und gründeten diesen erst durch ihren Zusammenschluss; weitere 
Gliedstaaten traten dem Bund später bei und sind damit chronologisch jünger, was aber ihre 
Rechte im föderalen System nicht beeinträchtigt. Dies lässt sich an Hand der drei klassischen 
Beispiele USA, Deutschland und Schweiz beobachten. Ein atypisches und besonders kom-
plexes Beispiel ist Belgien, das als Einheitsstaat gegründet wurde und sich später durch Ver-
fassungsänderung zum föderalen Staat reformierte. Es besitzt in Form der „Gemeinschaften“ 
und der „Regionen“ zwei parallele subnationale Gliederungssysteme unterhalb des Bundes.

16 Deutlich insoweit BVerfGE 34, 216 – Coburg und schon vorher BVerfGE 1, 14 – Süd-
weststaat. Siehe auch Schneider, Verträge zwischen Gliedstaaten im Bundesstaat, 13 und Ved-
der, Intraföderale Staatsverträge, 189–200. Anders allerdings noch das Bismarcksche Kai-
serreich, für dessen „Staaten“ genannte Glieder auch nach Gründung des Reichs noch die 
Möglichkeit zu völkerrechtlichen Beziehungen untereinander anerkannt wurde. Siehe Heesen, 
Interne Abkommen, 400–406 und Vedder, Intraföderale Staatsverträge, 181. Auch in der Wei-
marer Republik war Völkerrecht im Verhältnis der Länder des Deutschen Reichs untereinander 
„in beschränktem Maße“ anwendbar: RGZ 116, Anhang Nr. 2, 18 – Donauversinkung.

17 Hinsichtlich der Vereinigten Staaten wird hinsichtlich der Rechtsnatur der Staatsver-
träge von einer Mischung aus Vertrag und Gesetz ausgegangen, wobei mit „Vertrag“ der zivil-
rechtliche Vertrag nach innerstaatlichem Recht („contract“), nicht der völkerrechtliche Vertrag 
(„treaty“) gemeint ist: Broun/Buenger/McCabe/Masters, The Evolving Use and the Changing 
Role of Interstate Compacts, 128 ff.; Tripolitsiotis, YLPR 2005, 163 betont die gesetzliche 
Natur auf S. 187 und die vertragliche auf S. 179.

18 In der Schweiz ist die Situation weniger eindeutig, da Rechtsprechung und Schrift-
tum hier bei der Auslegung und Anwendung interkantonalen Rechts explizit völkerrechtliche 
Grundsätze zur Sprache bringen – ein Umstand, auf den im Text sogleich einzugehen ist; aller-
dings wird auch hier eher eine innerstaatliche Rechtsnatur der interkantonalen Abkommen an-
zunehmen sein. Siehe Starski, Der interföderale Verwaltungsakt, 375 f.

19 Für die Vertragsschlusskompetenz der deutschen Länder nach Artikel 32 Abs. 3 GG 
siehe Erster Teil, Fußnote 13. Auch die Staaten der USA können mit Zustimmung des Bundes-
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